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Sabei foil jjebocg im luirtfcgaftlidEien Seben bie tnbiOt=

3nitiatibe möglidjft gemafjrt bleiben, als bie eigentliche

^riebfeber fogialer unb inbibtbueller SBerboIIfommnuug. SaS
Gefügt für bie eigene SSerantmortnng foH burch feine fokalen
Maßnahmen gefcpmächt merben. Sind) in Qufunft foH jeber

jtf&ft fomeit roie möglich für feine mirtfdjaftlidje @p;ifteng

0en, erfi too bieS ohne inbioibnelleS Serfdplben un=
®°0ltch mirb, foil ber ©taat mit feiner hilfe beifpringen.

Sieben ber in ben äußern 23ergältniffen, über bie ber
~'%lne feine 2Jtaä)t hat, begrünbeten unöerfdjulbeten 2lr=
psitSIofigfeit, gibt eS auch eine foldje, bie ihren ©runb in
ttbibibueßer SSerfchufbung hat. $ür biefe foil ber ©taat
jl'djt auffomuten, fonbern ben ©ingelnen bie folgen feines
l~^fdjulbenS felbft tragen laffen. 28er mutmillig feine
juheit aufgibt, fann feinen 2Infprudj auf llnterftüßung madjen,
benfomenig berjenige, ber ohne triftige ©rünbe angebotene

**&eit prüefmeifi.

^
©obalb aber bie Strbeitslofigfeit als ein in ben äußern

^hältniffen begrünbeteS unöerfdjulbeteS Uebel erfannt mirb,
•üfteht für bie ©efamtljett, begie£)ung§roeife ben ©taat, bie

Pflicht, biefem Hebel abphelfen. hat bie 3af)l beseitigen,
meldhe alljährlich eine längere 3dt arbeitslos merben, eine
beftimmte ®röße erreicht, bann oermag man bem Uebel
nicht mehr burch bte ïfittet prioater Sßohltljätigfeit nnb ber

gemeinblichen nnb ftaatlichen ülrmenpflege äJfeifter p merben ;
bann Ijanbelt eS fich barnm, bemfelben burdb) planmäßig
eingerichtete, mirtfdjaftlidje Snftitutionen mit ©rfolg p
begegnen.

3Jîeine ©erren ©S tritt nun bie forage an nuS heran:
2Bie fann geholfen merben?

3<h glaube nur burch eine allgemeine 2lrbeitSIofenoer=
fidjernngSfaffe, beren Saften möglidhfi auf bie ©chultern beS

gefamten SSolfeS oerteilt merben unb auS melcger bie un=
oerfchulbet SlrbeitSlofen bie Littel jn einer befdjeibeuen
©Eifteng erhalten.

©ine folöhe SSerficherung befteht bis jeßt nirgenbS. 2>ie

©rnublagen für eine foldje müffen baher erft noch feftgefteHt
merben.

hilfSfaffeu pr Unterfiüßung oon SlrbeitSlofen beftehen
atterbingS fdjon mehrere, allein biefe fönnen nicht pm sSor^

bilb genommen merben, ba fie nidjt nach ben ©runbfäßen
ber allgemeinen Skrfidjerung eingerichtet finb. Sie §ilfs=
faffen ber englifdjen ©eroerfoereine haben mir bereits ermähnt.
Stefelben gemähren große Unterftühurcgen an bie arbettSlofen
ÜJiitglieber, aber nicht nur im fjaße nnoerfhulbeter 2lrbeitS=

lofigfeit, fonbern mie feßon gefagt, aith bei 8lrbeitSeinftel=
Inngen, bei ©treifS. ©ie bilben in ben häuöen ber 2Ir=
beiter ein Kampfmittel in ihrem Sntereffetifampf gegenüber
ben Slrbettgebern. Stüh auf bem Kontinente beftehen unter
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entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 31. August 18S».

Das Dümmste aus der Welt
ist Zaghaftigkeit und Neue.

Protokoll
der

Vrd. Aelegiertenversammlung
des

Schweiz. Gewerbevereius
Sonntag den 1t!. Juni 18!>5

im Nathanssaale in Biet.
(Fortsetzung).

Dabei soll jedoch im wirtschaftlichen Leben die indivi-
^lle Initiative möglichst gewahrt bleiben, als die eigentliche
Triebfeder sozialer und individueller Vervollkommnung. Das
Afühl für die eigene Verantwortung soll durch keine sozialen
Maßnahmen geschwächt werden. Auch in Zukunft soll jeder
KW soweit wie möglich für seine wirtschaftliche Existenz
î°sgen, erst wo dies ohne individuelles Verschulden un-
Möglich wird, soll der Staat mit seiner Hilfe beispringen.

Neben der in den äußern Verhältnissen, über die der

^jnzelne keine Macht hat, begründeten unverschuldeten Ar-
seitslosigkeit, gibt es auch eine solche, die ihren Grund in
^dividneller Verschuldung hat. Für diese soll der Staat
Wt aufkommen, sondern den Einzelnen die Folgen seines
Wschuldens selbst tragen lassen. Wer mutwillig seine
Arbeit aufgibt, kann keinen Anspruch auf Unterstützung machen,
bensowenig derjenige, der ohne triftige Gründe angebotene

Arbeit zurückweist.

^
Sobald aber die Arbeitslosigkeit als ein in den äußern

krhältnissen begründetes unverschuldetes Uebel erkannt wird,
Weht für die Gesamtheit, beziehungsweise den Staat, die

Pflicht, diesem Uebel abzuhelfen. Hat die Zahl derjenigen,
welche alljährlich eine längere Zeit arbeitslos werden, eine
bestimmte Größe erreicht, dann vermag man dem Uebel
nicht mehr durch die Mittel privater Wohlthätigkeit und der

gemeindlichen und staatlichen Armenpflege Meister zu werden;
dann handelt es sich darum, demselben durch planmäßig
eingerichtete, wirtschaftliche Institutionen mit Erfolg zu
begegnen.

Meine Herren! Es tritt nun die Frage an uns heran :
Wie kann geholfen werden?

Ich glaube nur durch eine allgemeine Arbeitslosenver-
sicherungskasse, deren Lasten möglichst auf die Schultern des
gesamten Volkes verteilt werden und aus welcher die un-
verschuldet Arbeitslosen die Mittel zu einer bescheidenen
Existenz erhalten.

Eine solche Versicherung besteht bis jetzt nirgends. Die
Grundlagen für eine solche müssen daher erst noch festgestellt
werden.

Hilfskassen zur Unterstützung von Arbeitslosen bestehen

allerdings schon mehrere, allein diese können nicht zum Vor-
bild genommen werden, da sie nicht nach den Grundsätzen
der allgemeinen Versicherung eingerichtet sind. Die Hilfs-
lassen der englischen Gewerkvereine haben wir bereits erwähnt.
Dieselben gewähren große Unterstützungen an die arbeitslosen
Mitglieder, aber nicht nur im Falle unverschuldeter Arbeits-
losigkeit, sondern wie schon gesagt, auch bei Arbeitseinstel-
langen, bei Streiks. Sie bilden in den Händen der Ar-
beiter ein Kampfmittel in ihrem Jnteressenkampf gegenüber
den Arbeitgebern. Auch ans dem Kontinente bestehen unter
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ber ©lite ber Arbeiterfdjaft Serbänbe, meldfe ihren 9brbeit§=

lofen äb)nlic£)e, menn aucb befcfjeibenere llnterftüßungen
getoäbren.

3n ber ©htoeig letftet eingig ber bereits im Sabre 1858
gegrünbete ®ßpograpbenbunb in biefer Etihtung ElennenS*
œerteS.

SereitS im Sabre 1879 mürbe bie „SonbitionSlofenfaffe"
ber fdjmeigerifdaen ®ßpograpbenunion ins Beben gerufen. ®ie
EEitglieber berfelben begasten in ibre biüerfen llnterftüßungS=
baffen per SBohe ben namhaften Setrag bon ffr. 1. 60.

3m Sabre 1890 galten biefe an Arbeitslose cirfa ffr.
4300 als Unterftüßung ; ffr. 4000 für Eteifeunterftüßungen
unb ffr. 1300 als Abreife= unb llmgugSgelber.

Elah bem ©efagten ftebt aitfeer 3meifet, baß bie Arbeit§=
lofenfrage nicht burcß bie Arbeiterberbänbe etngig gelöft
merben» fann, fo menig mie bon ben SerufSberbänben.

SDitfe forgen nur für bie beffer gefteEten Arbeiter, bie

anbeut überlaffen fie ibretn ©hicffal. ®ie Arbeitslofenfrage
mirb überhaupt nicht son ben Arbeitern gelöft toerben.
©ine fo!dt)e Söfung mürbe unter ihnen eine biet größere
©olibarität borauSfeßen, als fie in Sßirflidjfeit beftebt.

©inen Serfuh, fich fetbft über bie ArbeitSlofigfeit bintseg
gu belfm, beabfidjtigte ber fjanblangerbunb in Sern. ®er»
felbe beftimmte in feinen ©tatuten:

„®er Sunb berfolgt ben 3ß>ecf, gegen bie ArbeitSlofigfeit
unb ihre ffolgen angufämpfen. §iefür mirb u. a. eine

©parfaffe unb eine Arbeiisiofenfaffe gegrünbet. Ilm biefe
leßtere gu fpeifen, mirb ber ©anblangerbunb beftrebt fein,
eine burcbfhnittlihe Bobnerböbung bon roenigftenS 5 bis 10
Etappen täglich auf ben f>iefxgen ArbeitSpläßen burchgufübren,
melcher Setrag bann gur ©peifung ber ArbeitStofenber*
fichernng benüßt toerben foil.

SiS gur Surchfübrung biefer Sobnerböbung entrichtet
jebeS Eftitglieb in bie Saffe ber ArbeitSlofenberfiherung
monatlich ben Setrag einer ©tunbenlöbnung, b. b- febe§
ERitglieb arbeitet monatlich eine ©tnnbe gu ©unfien feiner
fpätern aEfäfligen ArbeitSlofigfeit. ®aggelb=berehtigt mirb
ein Stitglieb erft nach fecbSmonatlidjer Angebörigfeit gur
Sîaffe unb nach boEftänbiger Pflichterfüllung. ®ie §öbe
ber an ArbeitSlofe gn entricßtenben ®aggelber mirb bon ber

aEgemeitten Serfammlnng je nach her ®öbe beS taffen*
beftanbeS beftimmt. ®ie lebigen ERitglieber erhalten %,
Serbeiratete baS gange beS feftgefeßten ®aggelbeS. ffür bte
erfte SCBodfe ber SlrbeitSIofigfeit toerben feine ®aggelber
üerabfolgt. "

®aß eine Serfichernng auf biefer ©runblage nur böhft
befcbeibene llnterftüßungen hatte gemäbren fönnen, berftebt
fich öon felbft. Dbne anbere Seiträge hätten fie überhaupt
nicht epiftieren fönnen.

SBoßl unter bem ©inflnffe beS borgehenben §anblanger=
bnnbeS, mürbe bann bie Angelegenheit bon ber ©emeinbe
Sern in bie £anb genommen. SereitS im SBinter 1892/93
richtete fie in ihrem Sureau für StrbeitSnacljtoeiS bie Sers
maltung einer befonbern fèilfsfaffe für ArbeitSlofe ein. ®ie
Sermaltung beftebt in einer fôommiffion bon 7 Eftitgliebern
unb gmar merben 2 bon ben beitragleiftenben Arbeitgebern,
2 bon ber Arbeiterunion Sern begeichnet, bie übrigen mäblt
ber ©emeinberat, barunter 1 aus ben Eftitgliebern ber Sfaffe.
Seber in ber ©emeinbe Sern fich aufbaltenbe ober nieber=
gelaffene Arbeiter fhtoeigerifher t&erfunft, fann ber Saffe
beitreten, er berpflidhtet fich, monatlich 40 Sappen als
Seitrag an biefelbe gn leiften. 3m übrigen mirb bie Saffe
gefpiefen aus Seiträgen ber Arbeitgeber, ber Seljörbe unb
burch freimiEige ©aben. ®en jährlichen fÇeljI&etrag ber
§EfSfaffe becft bie ©emeinbe auS ber ©penbfaffe. ®aS
©efchäftsjabr beginnt mit bem 1. April. Set eintretenber
ArbeitSlofigfeit fucht bie Sermaltung in Serbinbung mit bem

ftäbtifchen Arbeitsnachweis ben ArbeitSlofen Arbeit gu oer=

fchaffen.
Eftitglieber, melche ihre Seiträge regelmäßig begaben,

finb berechtigt, bei eingetretener ArbeitSlofigfeit mäbrenb ber

EEonate ®egember, Sanuar unb gebruar ®aggelber auS

ber Pfaffe gu begießen, immer bin böcbftenS auf bie ®auer
bon 2 ERonaten mäbrenb eines SBinterS. ®ie UnterßüßungS»
berecbtigung beginnt erft nach fechSmonatlicher 3ugebörigfeit
gur Sfaffe ltnb bie Ausrichtung beS ®agge!beS bat erft nach

einer EBoche fonfiatierter ArbeitSlofigfeit ftattgufinben. gür
bie erften 30 arbeitSlofen EBerftage merben gr. 1 an aEein«

fteßenbe Eftitglieber unb gr. 1. 50 an folche, bie für meitere

fyamilienglieber gu forgen haben, auSbegafylt. Sm gmeiten
EEonat mirb baS ®aggelb nach bem ©tanb ber taffe feft«

gefteEt. (gortfeßung folgt.)

©ällücijcrifcfjcr ©etoerk&erein.

Stijmtg bcè <£c»trnU»orffmtbcé
ponnersfag ben 5. September 1895, ISormittags lO'/s

im pinteau in 3üticfi"

®raftanben:
1. Außerorbentlihe ®eIegiertenoerfammIung in Safel.

a) 3eü «nb ®auer berfelben.
b) Seftimmung ber ®raftanben unb meitere An«

orbnnngen.
2. Anträge ber ©ubfommiffion betreffenb SerufSge»

noffenfhaften.
3. ©emerblihe SBanberborträge. Etegulatib unb Sifte

ber SBanberlehrer.
4. Subget pro 1896.
5. [Regelung beS ©ubrniffionSmefenS.
6. AEfäEige meitere Anträge refp. Anregungen.

Setreffenb ®raftanbum 1 beantragt ber leit. AuSfhuß,
bie ®elegiertenberfammlung in Safel momöglih auf 6.

Dftober, mit 2tägiger ®auer, eingurufen. ©ingigeS ®rafs
îanbum: ©runblagen gu einem SunbeSgefeß betreffenb

ftaatlih gefhüßte SerufSgenoffenfhaften.

Serimnbêtoefen.
®er SSercin ftbtneijeiifdjtr ©aêmeifter hielt feine

Serfammlung ©onntag nnb EBontag im SermaltungSgebäube
beS ©aSmerfeS in Sern ab. Sertreten maren bie ©aSmerfe

Safel, 3ürih, Sern, ©t. ©aEen, SBinterthur, Sugern,
©baup=besfonbS, Eteuenburg, Siel, greiburg, ©hur unb

©olotburn. ®er Serein erhielt im oorigen Sabre einen

3uma<h§ non fieben ERitgliebern ; er gäßlt gegenroärtig beren

28. ®er Sorftanb für baS ©efhäftSjabr 1895/96 mürbe

befteEt aus ben Herren fèabegger, ©t. ©aEen, als Sräfibenh
unb Arber, ®baup=be=fonbS, als ©efretär. Elah ben Set«

banblnngen hielt ©aSbireftor Süttenbach in Sern einen

auSgegeidjneten Sortrag über bie Soblenberhältniffe ber

©rbe. Elah Sefihtigung beS ©aSmerfeS in Sern machte

ber Serein einen gelungenen Ausflug ins QueEengebiet ber

EBafferberforgung ber ©tabt. Als näcbfter SerfammlungSort
mürbe ©enf begeichnet.

fëleftrotet&ttifôe
©teïtrigitâtêinerf in Solothurn. Elah erfolgter Äon=

furrengauSfhreibung hat ber ©emeinberat bie SnftaEation
beS SeitungSneßeS für bie eleftrifhe Seleuhtnng ber Stabi

©olotburn, fomie bie Sieferung ber ®ranSformatoren ber

girma AI i o t b in ERönhenftein bergeben. ®ie ©inriht^®
foE am 1. Sobember boEenbet fein.

©leïtrifhfS Sicfjt. ®aS Sab ©hingnah wiE 300

eleftrifhe Sampen inftaEieren, bie bom ©teftrigitätsmerf Srugfl
mit ©trom berfehen merben.

©ttt eleltrifhcr §eigïôrper ift bom eibg. Patentamte

§errn gr. SB. © h i n b l e r =3ennß in Rennelbah b. Sregetfä

(einem ©Iaraerbürger, ber auf bem ©ebiete ber ©Ieftroteh"'
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der Elite der Arbeiterschaft Verbände, welche ihren Arbeits-
losen ähnliche, wenn auch bescheidenere Unterstützungen
gewähren.

In der Schweiz leistet einzig der bereits im Jahre 1858
gegründete Typographenbund in dieser Richtung Rennens-
wertes.

Bereits im Jahre 1879 wurde die „Konditionslosenkasse"
der schweizerischen Typographennnion ins Leben gerufen. Die
Mitglieder derselben bezahlen in ihre diversen Unterstützungs-
lassen per Woche den namhaften Betrag von Fr. 1. 60.

Im Jahre 1890 zahlten diese an Arbeitslose cirka Fr.
4300 als Unterstützung; Fr. 4000 für Reiseunterstützungen
und Fr. 1300 als Abreise- und Umzugsgelder.

Nach dem Gesagten steht außer Zweifel, daß die Arbeits-
losenfrage nickt durch die Arbeiterverbände einzig gelöst

werden-kann, so wenig wie von den Berufsverbänden.
Diese sorgen nur für die besser gestellten Arbeiter, die

andern überlassen sie ihrem Schicksal. Die Arbeitslosenfrage
wird überhaupt nicht von den Arbeitern gelöst werden.
Eine solche Lösung würde unter ihnen eine viel größere
Solidarität voraussetzen, als sie in Wirklichkeit besteht.

Einen Versuch, sich selbst über die Arbeitslosigkeit hinweg
zu helfen, beabsichtigte der Handlangerbund in Bern. Der-
selbe bestimmte in seinen Statuten:

„Der Bund verfolgt den Zweck, gegen die Arbeitslosigkeit
und ihre Folgen anzukämpfen. Hiefür wird u. a. eine

Sparkasse und eine Arbeitslosenkasse gegründet. Um diese

letztere zu speisen, wird der Handlangerbund bestrebt sein,
eine durchschnittliche Lohnerhöhung von wenigstens 5 bis 10
Rappen täglich auf den hiesigen Arbeitsplätzen durchzuführen,
welcher Betrag dann zur Speisung der Arbeitslosenver-
sicherung benützt werden soll.

Bis zur Durchführung dieser Lohnerhöhung entrichtet
jedes Mitglied in die Kasse der Arbeitslosenversicherung
monatlich den Betrag einer Stundenlöhnung, d. h. jedes
Mitglied arbeitet monatlich eine Stunde zu Gunsten seiner
spätern allfälligen Arbeitslosigkeit. Taggeld-berechtigt wird
ein Mitglied erst nach sechsmonatlicher Angehörigkeit zur
Kasse und nach vollständiger Pflichterfüllung. Die Höhe
der an Arbeitslose zu entrichtenden Taggelder wird von der

allgemeinen Versammlung je nach der Höhe des Kassen-
bestandes bestimmt. Die ledigen Mitglieder erhalten
Verheiratete das ganze des festgesetzten Taggeldes. Für die
erste Woche der Arbeitslosigkeit werden keine Taggelder
verabfolgt."

Daß eine Versicherung auf dieser Grundlage nur höchst
bescheidene Unterstützungen hätte gewähren können, versteht
sich von selbst. Ohne andere Beiträge hätten sie überhaupt
nicht existieren können.

Wohl unter dem Einflüsse des vorgehenden Handlanger-
Hundes, wurde dann die Angelegenheit von der Gemeinde
Bern in die Hand genommen. Bereits im Winter 1892/93
richtete sie in ihrem Bureau für Arbeitsnachweis die Ver-
waltung einer besondern Hilfskasse für Arbeitslose ein. Die
Verwaltung besteht in einer Kommission von 7 Mitgliedern
und zwar werden 2 von den beitragleistenden Arbeitgebern,
2 von der Arbeilerunion Bern bezeichnet, die übrigen wählt
der Gemeinderat, darunter 1 aus den Mitgliedern der Kasse.
Jeder in der Gemeinde Bern sich aufhaltende oder nieder-
gelassene Arbeiter schweizerischer Herkunft, kann der Kasse

beitreten, er verpflichtet sich, monatlich 40 Rappen als
Beitrag an dieselbe zu leisten. Im übrigen wird die Kasse

gespiesen aus Beiträgen der Arbeitgeber, der Behörde und
durch freiwillige Gaben. Den jährlichen Fehlbetrag der
Hilfskasse deckt die Gemeinde aus der Spendkasse. Das
Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. April. Bei eintretender
Arbeitslosigkeit sucht die Verwaltung in Verbindung mit dem

städtischen Arbeitsnachweis den Arbeitslosen Arbeit zu ver-
schaffen.

Mitglieder, welche ihre Beiträge regelmäßig bezahlen,

sind berechtigt, bei eingetretener Arbeitslosigkeit während der

Monate Dezember, Januar und Februar Taggelder aus
der Kasse zu beziehen, immerhin höchstens auf die Dauer
von 2 Monaten während eines Winters. Die Untertzützungs-
berechtigung beginnt erst nach sechsmonatlicher Zugehörigkeit

zur Kasse und die Ausrichtung des Taggeldes hat erst nach

einer Woche konstatierter Arbeitslosigkeit stattzufinden. Für
die ersten 30 arbeitslosen Werktage werden Fr. 1 an allein-
stehende Mitglieder und Fr. 1. 50 an solche, die für weitere

Familienglieder zu sorgen haben, ausbezahlt. Im zweiten
Monat wird das Taggeld nach dem Stand der Kasse fest-

gestellt. (Fortsetzung folgt.)

Schweizerischer Gewerbeverein.

Sitzung des Centraluorstandes
Donnerstag den 5. Septemver 1895, Vormittags 10>/z AHr,

im Dureau in Zürich'
Traktanden:

1. Außerordentliche Delegiertenoersammlung in Basel.
a) Zeit und Dauer derselben.

b) Bestimmung der Traktanden und weitere An-
Ordnungen.

2. Anträge der Subkommission betreffend Berufsge-
nossenschaften.

3. Gewerbliche Wandervorträge. Regulativ und Liste
der Wanderlehrer.

4. Budget pro 1896.
5. Regelung des Submissionswesens.
6. Allfällige weitere Anträge resp. Anregungen.

Betreffend Traktandum 1 beantragt der lest. Ausschuß,
die Delegiertenversammlung in Basel womöglich auf 6-

Oktober, mit 2tägiger Dauer, einzurufen. Einziges Trak-
tandum: Grundlagen zu einem Bundesgesetz betreffend

staatlich geschützte Berufsgenossenschaften.

Verbandswesen.
Der Verein schweizerischer Gasmeister hielt seine 4

Versammlung Sonntag und Montag im Verwaltungsgebäude
des Gaswerkes in Bern ab. Vertreten waren die Gaswerke

Basel, Zürich, Bern, St. Gallen, Winterthur, Luzern,
Chaux-de-fonds, Neuenburg, Biel, Freiburg, Chur und

Solothurn. Der Verein erhielt im vorigen Jahre einen

Zuwachs von sieben Mitgliedern; er zählt gegenwärtig deren

28. Der Vorstand für das Geschäftsjahr 1895/96 wurde

bestellt aus den Herren Habegger, St. Gallen, als Präsident,
und Arber, Chaux-de-fonds, als Sekretär. Nach den Ver-

Handlungen hielt Gasdirektor Rottenbach in Bern einen

ausgezeichneten Vortrag über die Kohlenverhältnisse der

Erde. Nach Besichtigung des Gaswerkes in Bern machte

der Verein einen gelungenen Ausflug ins Quellengebiet der

Wasserversorgung der Stadt. Als nächster Versammlungsort
wurde Genf bezeichnet.

Elektrotechnische Rundschau.

Elektrizitätswerk in Solothurn. Nach erfolgter Kon-

kurrenzausschreibung hat der Gemeinderat die Installation
des Leitungsnetzes für die elektrische Beleuchtung der Stadt

Solothurn, sowie die Lieferung der Transformatoren der

Firma Alioth in Mönchenstein vergeben. Die Einrichtung
soll am 1. November vollendet sein.

Elektrisches Licht. Das Bad Schinznach will 306

elektrische Lampen installieren, die vom Elektrizitätswerk BrugS

mit Strom versehen werden.

Ein elektrischer Heizkörper ist vom eidg. Patentamt
Herrn Fr. W. Schindler -Jenny in Kennelbach b. BregeNZ

(einem Glarnerbürger, der auf dem Gebiete der Elektrotechnik
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